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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 9
Dezember 2024 E. 10.3), dass auch keine individuellen Gründe auf eine konkrete
Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass der Einwand in der
Beschwerde, bei einer Rückkehr würde ihm eine wirtschaftliche Notlage im Sinn von Art. 3
EMRK drohen, nicht verfängt, zumal es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen
Mann mit Schul- bildung, einer Ausbildung als Autoelektriker und Berufserfahrung
handelt, weshalb eine wirtschaftliche und soziale Reintegration im Heimatstaat möglich
erscheint, dass im Übrigen auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu ver- weisen
ist, dass es dem Beschwerdeführer schliesslich freisteht, seinen Wohnsitz in einen anderen
Landesteil oder in eine Grossstadt – etwa nach Tunis – zu verlegen, dass der Vollzug der
Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimat- staat schliesslich möglich ist, da keine
Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt,
bei der Be- schaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und
dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug
der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechts- erheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und – soweit überprüfbar – angemessen ist, weshalb die Be- schwerde
abzuweisen ist, dass die mit der Beschwerde gestellten Gesuche um Gewährung der un-
entgeltlichen Prozessführung und der amtlichen Rechtsverbeiständung
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vorstehenden Erwägungen ergibt – als aussichtslos zu bezeichnen waren, weshalb die
Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind, dass bei diesem Ausgang des
Verfahrens die Kosten von Fr. 750.– (Art. 1– 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädi- gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und zu deren
Begleichung der in selber Höhe geleistete Kostenvorschuss zu verwenden ist.
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